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Die Neuregelung des bundesstaatlichen 

Finanzausgleichs: ein Erfolg? 

von Martin Junkernheinrich 

I. Einleitung 

Am 14. Oktober 2016 einigten sich Bund und Länder – angesichts der verhärteten 
Verhandlungslage überraschend – im Rahmen einer „Konferenz der Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern“ auf eine Neuregelung des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems. Die Länder äußerten sich einhellig 
positiv über das Ergebnis. Aber auch die Bundeskanzlerin zog eine positive Bilanz 
und sah in den Vereinbarungen eine „gute Nachricht für die Menschen im Lande“.1 
Bundesfinanzminister Schäuble klang etwas verhaltener, als er ein „für alle Seiten 
auskömmliches und zumindest befriedigendes Ergebnis“2 konstatierte.  

Die Neuregelung wurde aus mehreren Gründen notwendig. Die derzeit gültigen 
Regelungen des Länderfinanzausgleichs und der Solidarpakt II sind befristet und 
laufen im Jahr 2019 aus. Zudem wurde in den Koalitionsvereinbarungen zwischen 
CDU/CSU und SPD im Jahr 2013 vereinbart, sich mit Fragen der föderalen Fi-
nanzbeziehungen zu befassen. Dazu zählen insbesondere 

- der europäischer Fiskalvertrag, 

- die Schaffung von Voraussetzungen für die Konsolidierung und dauerhafte 
Einbindung der neuen Schuldenregel in den Länderhaushalten, 

- die Einnahmen- und Aufgabenverteilung sowie die Eigenverantwortung der 
föderalen Ebenen, 

- die Reform des Länderfinanzausgleichs, 

- die Altschulden, Finanzierungsmodalitäten und Zinslasten sowie 

- die Zukunft des Solidaritätszuschlags.3 

 
1  Laut Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Pressemitteilung 369, v. 14.10.2016.  
2 Ibid. 
3 Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD, 2013, 67. Die dazu vorgesehene Kommission, die zur Mitte 

der Legislaturperiode Ergebnisse vorlegen sollte, wurde allerdings nicht eingerichtet. 
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Darüber hinaus waren die Normenkontrollanträge von Bayern und Hessen beim 
Bundesverfassungsgericht ein zentrales Motiv zur Neuregelung des Finanzaus-
gleichs. 

Dabei stand ein System zur Reform, das mit Blick auf seine fiskalischen Aus-
gleichsfunktionen durchaus als erfolgreich angesehen werden kann. Die synopti-
sche Betrachtung der Ausgleichsstufen des Länderfinanzausgleichs von 1995 bis 
2015, also über immerhin 20 Jahre hinweg, dokumentiert eine beachtliche Aufsto-
ckung finanzschwacher sowie eine deutliche Verbesserung der Positionen sich 
schlechter entwickelnder Länder.4  

Hier fällt zunächst die deutliche Aufstockung der neuen Länder ins Auge, deren 
Finanzkraft nach Finanzausgleich und allen Bundesergänzungszuweisungen je 
Einwohner ausnahmslos besser positioniert ist als das für das finanzstärkste 
westdeutsche Flächenland Bayern gilt, lediglich übertroffen von den Stadtstaa-
ten Bremen und Hamburg. Aber auch Länder, deren Steueraufkommen relativ 
rückläufig war, wie dies zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen und das Saarland 
gilt, stehen nach allen Ausgleichsstufen vergleichsweise gut da. Ob dies im Ein-
zelnen bedarfsgerecht ist, dem Effizienzanliegen5 genügt oder ob hier auch 
Übernivellierungsprozesse zu beobachten sind, soll an dieser Stelle offen blei-
ben.  

Weitet man den Blick auf die bereinigten Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben 
der Länder einschließlich ihrer Gemeinden aus, so zeigt sich ein differenzierteres 
Bild. Die Einnahmenschwäche des Saarlandes, aber auch die von Rheinland-Pfalz, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein tritt nun deutlich hervor, ergänzt um län-
derspezifische Ausgabenmuster, die nicht immer der Finanzkraft entsprechen (vgl. 
Abb. 1). Bayern weist z. B. gemessen an seiner Einnahmenstärke ein eher geringes 
Ausgabenniveau auf.6 In Hessen und Nordrhein-Westfalen übersteigen die Aus-
gaben die Einnahmen. Dies deutet darauf hin, dass den Anreizeffekten von Fi-
nanzsystemen größere Bedeutung beizumessen ist, als dies in der politischen Fi-
nanzausgleichspraxis der Fall ist. 

 

 
4 Vgl. dazu die Tabellen 3–9 im Anhang. 
5 Vgl. zur Kritik an den mangelnde Anreizeffekten insbesondere Feld, L./Kube, H./Schnellenbach, J.: Op-

tionen für eine Reform des bundesdeutschen Finanzausgleichs, Freiburg, 2013; Fuest, C./Thoene, M.: 
Reform des Finanzföderalismus in Deutschland, Berlin, 2009. 

6 Vgl. zu den Länder- und Kommunalhaushalten auch die jährlich erscheinenden Analysen im Jahrbuch 
für Öffentliche Finanzen: Junkernheinrich, M./Korioth, S./Lenk, T./Scheller, H./Woisin, M. (Hg.): Jahr-
buch für öffentliche Finanzen 2-2016, Baden-Baden, 2016. 
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Abbildung 1: Bereinigte Einnahmen und Ausgaben von Ländern und Kommunen 
2014 (in % der bereinigten Pro-Kopf-Einnahmen/Ausgaben der westdt. FL) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamts. 

Im Folgenden soll der Verhandlungsweg mit seinen inhaltlichen Grundkontrover-
sen7 nachgezeichnet werden, um den letztlich erreichten Konsens näherungsweise 
zu erklären und ihn aus finanz- und föderalismuspolitischer Sicht einer ersten Be-
wertung zu unterziehen. Viele Aspekte können dabei keineswegs abschließend 
eingeschätzt werden, weil aus mit wenigen Worten skizzenhaft formulierten Ab-
sichtserklärungen noch nicht auf eine konkrete inhaltliche Umsetzung bzw. eine 
organisatorisch-prozessuale Ausgestaltung geschlossen werden kann. Hier ist die 
Einbindung in eine föderalismuspolitisch gesamthafte Reformkonzeption notwen-
dig. 

II. Zum finanzpolitischen Diskurs und den zentralen Herausforde-
rungen 

Der finanzausgleichspolitische Diskurs der letzten Jahre lässt sich zunächst durch 
die primär bekannten Positionierungen zwischen Geber- und Empfängerländern 
sowie zwischen ausgleichs- und anreizorientierten Grundpositionen kennzeich-
nen. Nachvollziehbare Argumente konnten alle Seiten für sich beanspruchen. 

 
7 Vgl. dazu auch die Beiträge in Junkernheinrich, M./Korioth, S./Lenk, T./Scheller, H./Woisin, M. (Hg.): 

Verhandlungen zum Finanzausgleich, Jahrbuch für öffentliche Finanzen 1-2016, Baden-Baden, 2016. 
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Sicher braucht das Saarland einen Ausgleich für seine einpendlerbedingte Schief-
lage in der Steuerverteilung. Und sicher ist auch die hohe Zahllast Bayerns den 
Bürgern – nicht nur in Bayern – politisch schwer zu vermitteln. Aber auch oder 
vielleicht gerade weil de facto jedes Bundesland intensiv über Ansatzpunkte zur 
Begründung höherer Finanzausgleichsansprüche nachdachte, wurde von der Re-
form kaum ein „großer Wurf“ erwartet. Kein Verhandlungspartner durfte, erst 
recht wenn die Ministerpräsidenten im Gegensatz zu früheren Reformprozessen 
selbst verhandeln, sein Gesicht verlieren. Die Verluste mussten sich daher in be-
sonders engen Grenzen halten, wobei der finanzielle Spielraum für Umvertei-
lungsgewinner deutlich eingeschränkt war. Auch wenn alle Länder auf den Bund 
schauten, war sein finanzielles Befriedungspotenzial durch den Finanzbedarf für 
die Bewältigung der EU-Staatsschuldenkrise und der Flüchtlingspolitik trotz sin-
kender Zinsbelastungen unter der Nebenbedingung des Haushaltsausgleichsziels 
beschränkt. Insiderberichte aus früheren Verhandlungsrunden deuteten auf einen 
sehr engen Veränderungskorridor hin. 

Politisch bedeutsamer war und ist die Frage, ob der dominierende umverteilungs-
politische Diskurs die staats-, föderalismus- und finanzpolitischen Herausforde-
rungen Deutschlands hinreichend aufnimmt. Die eine oder andere Verschiebung 
zwischen den Ländern vermag kaum eines der anstehenden Probleme, vom abfla-
chenden Wirtschaftswachstum und dem demografischen Wandel bis hin zur hohen 
Staatsverschuldung, zu lösen. Der intensive Blick auf die Umverteilungsfrage 
kann den Blick auf die zentralen Herausforderungen geradezu verdecken. 

Erschwerend kam hinzu, dass die aktuelle finanzpolitische Lage zwar Entspan-
nung und eine Tendenz zum Haushaltsausgleich bei Bund, Ländern und Gemein-
den signalisierte. Parallel aber nahmen die fiskalischen Disparitäten zu, blieben 
einzelne Länder und zahlreiche Kommunen deutlich überschuldet und setzte sich 
der staatliche Schuldenzuwachs weiter fort.8 Die Bonität hoch verschuldeter Län-
der und Kommunen wurde zunächst eher gering und am aktuellen Tellerrand wie-
der eher hoch eingeschätzt. Das Zinsänderungsrisiko bleibt dennoch hoch und die 
Konjunkturfestigkeit von Schuldenbegrenzungen und Konsolidierungsmaßnah-
men wird in den nächsten Jahren erst getestet werden.  

Darüber hinaus hat die Dominanz von Gerechtigkeits- und Gleichheitsfragen in 
den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Insgesamt haben wir uns stärker 
auf die Bedarfs- und Ergebnisgerechtigkeit konzentriert. Für die Leistungsgerech-

 
8 Vgl. dazu auch die Berichterstattung in den Jahrbüchern für öffentliche Finanzen. 
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tigkeit kann dagegen ein massiver Bedeutungsverlust beobachtet werden. Wir leis-
ten uns in vielen Politikbereichen eine Umverteilungs- und Ausgleichspolitik mit 
hohen Streuverlusten und vernachlässigen die Finanzierung investiver Aufgaben 
– einschließlich der Instandhaltungsaufgaben. Die Kraft zur Aufgabenkritik und 
zu grundsätzlichen Zuständigkeits- und Organisationsreformen ist nach wie vor 
auf allen Ebenen nur schwach ausgeprägt.  

Blicken wir auf die finanzausgleichspolitischen Reformagenden, so begegnen uns 
viele, teils konfliktreiche Forderungen und Ziele. Begriffe wie „Solidarität“, 
„Wettbewerb“, „Anreizorientierung“, „Nachhaltigkeit“ und „Transparenz“ haben 
in Reformphasen typischerweise Konjunktur und weisen ein hohes politisches 
Konsenspotenzial auf. Wer kann dem schon widersprechen? Erst wenn die Dis-
kussionen konkreter werden, so auch bei dieser Finanzausgleichsreform, treten die 
Unterschiede deutlicher hervor: Wie wollen wir künftig mit Ungleichheiten im 
Raum umgehen? Wie interpretieren wir das Postulat gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in Zeiten von Schrumpfung, Überalterung und räumlicher Konzentration 
von Langzeitarbeitslosen? Wir organisieren wir föderale Abstimmungsprozesse, 
gerade bei Aufgaben, die aufgrund hoher Externalitäten nicht einfach einer Ebene 
zugewiesen werden können? 

Auf einer staats- und finanzausgleichspolitisch eher grundsätzlichen Ebene stehen 
insbesondere fünf Fragenkomplexe auf der Agenda: 

- Folgen wir weiter der einnahmenorientierten Ausgleichsphilosophie, die da-
von ausgeht, dass Ausgabenbedarfsunterschiede zwischen den Ländern auf-
grund des hohen Aggregationsniveaus vernachlässigbar gering sind? Oder ver-
tikalisieren wir die Steuerverteilung, um die Mittel in einem zweiten Schritt 
aufgabenorientiert zu verteilen?9 

- Wie gehen wir mit der Zunahme der ökonomischen, sozialen und fiskalischen 
Disparitäten um?10 Gerade in Ländern mit altindustrieller Problemkonzentra-
tion existieren regionale und kommunale Abwärtsspiralen mit hohen gesell-
schaftlichen Folgekosten. 

- Was tun wir, damit gerade in den Ländern mit geringerer Konsolidierungsbe-
reitschaft der Weg zum Haushaltsausgleich und zum Altschuldenabbau 

 
9 Vgl. z. B. Truger, A./Vesper, D.: Zur Reform des Länderfinanzausgleichs – eine Notwendigkeit?, Berlin, 

2014. 
10 Vgl. Lenk, T./Glinka, P.: Die Gemeindefinanzkraft im Länderfinanzausgleich, in: Junkernheinrich, M./ 

Korioth, S./Lenk, T./Scheller, H./Woisin, M. (Hg.): Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2015, Baden-Ba-
den, 2015, 321. 
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gestärkt werden kann?  

- Wie stärken wir Aufgabenkritik und Standardflexibilisierung? Oder generieren 
wir weiter neue Aufgaben, ohne parallel die dauerhaft notwendige Finanzie-
rungsbasis sicherzustellen? 

- Wie können wir insbesondere ebenenübergreifende Aufgaben effektiver und 
effizienter wahrnehmen? Wo ist das Trennsystem geeignet und wo müssen wir 
intelligente Kooperationswege finden? 

Wer hier nach grundsätzlichen finanzausgleichspolitischen Orientierungspunkten 
sucht, der kann am Korrespondenzprinzip anknüpfen. Würden die Korresponden-
zen zwischen „Entscheidern“, „Kostenträgern“ und „Nutzern“ und damit das Sub-
sidiaritäts-, Äquivalenz- und Konnexitätsprinzip gestärkt, würde dies den deut-
schen Föderalismus sicher verbessern. Diese seitens der Finanzwissenschaft 
immer wieder betonten Leitprinzipien stoßen jedoch an Grenzen, wenn einzelne 
Probleme eine vertikale Koordination erfordern11 bzw. nationale Gesetzgebungs- 
und lokale Durchführungskompetenzen mit sachgerechten Finanzierungslösungen 
zu verknüpfen sind. Viele Aufgaben der bundesgesetzlich geregelten und lokal 
durchgeführten Sozialpolitik können hier als praktische Anschauungsbeispiele 
dienen. 

Schichtet man den Handlungsbedarf weiter ab, so treten zumindest fünf Hand-
lungskomplexe in den Vordergrund: 

- Die neuen Länder werden weiterhin eine erhebliche finanzielle Grundaufsto-
ckung benötigen. Dies ist zentrales Element des Finanzausgleichs zwischen 
steuerstärkeren und steuerschwächeren Bundesländern im vereinten Deutsch-
land. Nach einem Vierteljahrhundert ist die Zeit für Übergangs-, Anschub- und 
Nachholfinanzierungen jedoch abgelaufen. Das Leitbild einer gesamtdeut-
schen Gerechtigkeit schärft den Blick auch für Anderes, etwa den in den alten 
Ländern zu beobachtenden Infrastrukturerneuerungsbedarf.  

- Die Berücksichtigung der Kommunen bei den Reformüberlegungen ist drin-
gend erforderlich. In einigen Bundesländern werden die kommunalen Liquidi-
tätskredite selbst unter günstigen Rahmenbedingungen noch auf viele Jahre 
zunehmen. Angesichts des hohen Zinsänderungsrisikos tickt hier eine „Zeit-
bombe“, die zeitnah entschärft werden sollte.12 Die Programme der Länder zur 

 
11 Vgl. z. B. Scharpf, F. W.: Föderalismusreform: neuer Versuch bei unveränderter Ausgangslage?, in: Zeit-

schrift für Staats- und Europawissenschaften, 3/1 (2005), 97–108, hier 105. 
12 Vgl. dazu z. B. Junkernheinrich, M./Frankenberg, D./Markert, H./Micosatt, G.: Kommunale Haushalts-

konsolidierung im Saarland. Notwendigkeiten und Möglichkeiten, Berlin, 2015.  
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Stärkung ihrer Kommunalfinanzen (Schutzschirm, Stärkungspakt, kommu-
naler Entschuldungsfonds etc.) gehen allesamt von günstigen konjunkturel-
len Rahmenbedingungen und ausgeprägten Konsolidierungspotenzialen (bei 
unveränderten Aufgaben und hohen Standards) aus. Diese Annahmen sind 
nicht zuletzt angesichts der hohen Zuströme von Flüchtlingen nicht mehr zu 
halten. 

- Der Umgang mit unterschiedlichen Ausgabebedarfen (den sogenannten abs-
trakten Mehrbedarfen) muss neu durchdacht werden. Hier begründet die diver-
gierende Betroffenheit durch staatlich veranlasste Aufgaben in der Sozial- und 
Jugendhilfe weitere Reformmaßnahmen. Gerade für Bundesländer mit großen 
Strukturproblemen ist die anreizkompatible Berücksichtigung von Kostenun-
terschieden zentral. Die Reform der Eingliederungshilfe und die damit ver-
folgte finanzielle Entlastung der Kommunen zeigt, wie hochkomplex und mit-
einander verschränkt fachpolitische Fragen von Bundes-, Länder- und 
Kommunalbedeutung sind. 

- Der Umgang mit der regional und lokal stark divergierenden Bevölkerungs-
entwicklung bedarf eines neuen Ansatzes. Die Verteilungsströme im Länder-
finanzausgleich sind in hohem Maße einwohnerabhängig.13 Schrumpfung 
führt zwar unstreitig zu Remanenzkosten, diese entziehen sich aber nicht alle 
der politischen Beeinflussung. Wo ziehen wir die Grenze zwischen höheren 
Stückkosten in der Grundversorgung bei geringerer Bevölkerungszahl und 
mangelnder Anpassungsflexibilität an strukturell veränderte Rahmenbedin-
gungen? 

- Die Altschuldenfrage schließlich bedarf dringend der Lösung. Die Verschul-
dungsvolumina in einzelnen Ländern und vielen Kommunen, aber auch beim 
Bund sind derart ausgeprägt, dass sie die Politik zu überfordern drohen. Die 
Abb. 2 dokumentiert die Liquiditätskredite der Länder und ihrer Kommunen in 
ihrer föderalen Bandbreite. Der finanzielle Spielraum von Altschuldenüber-
nahmen durch den Bund wird gerade für die Deckelung der Spitzenbelastun-
gen ausreichen. Der aus dem niedrigen Zinsniveau folgende Rückgang der 
Zinsbelastungen hat den schuldenpolitischen Handlungsbedarf offenbar in der 
politischen Wahrnehmung zurücktreten lassen. 

 

 
13 Vgl. z. B. Wrede, M.: Akzeptanz der Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingun-

gen, in: Review of Regional Research, 35/1 (2015), 103–119. 
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Abbildung 2: Zusätzliche Zinslast bei Erhöhung des Durchschnittszinssatzes des 
Liquiditätskreditbestands der Länder und ihrer Kommunen 2014 um einen Pro-
zentpunkt* (p. a., in Euro je Einwohner) 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. * Bezogen auf den Liquiditätskreditbestand der Kern- und Extra-
haushalte der Länder und Kommunen zum 31.12.2014. 

Die angesprochenen Probleme müssen angegangen werden, bevor das Zinsände-
rungsrisiko eintritt und die Märkte erneut die Zahlungsfähigkeit des Staates testen. 
Es geht also darum, die finanzpolitischen Regelungen so zu reformieren, dass sie 
die Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte bewältigen können. 
Systemverbesserungen sind auch bei begrenztem Umverteilungsspielraum zu rea-
lisieren. Änderungen in der Technik der Umverteilung (Umsatzsteuerverteilung in 
einer Stufe, stärkere Berücksichtigung der gemeindlichen Steuereinnahmen, Be-
rücksichtigung von Sonderbedarfen u. v. m.) können hier zu mehr Transparenz und 
Gerechtigkeit, aber auch zur Stärkung der Anreizkompatibilität führen. Die skiz-
zierten Kernprobleme werden dadurch nicht zwingend gelöst. 

III. Die Etappen des Verhandlungswegs 

1.  Zum Verhandlungsverlauf I: das Scholz/Schäuble-Papier und seine 

Folgen 

Seit Ende 2011 hatten sich Bund und Länder ohne substanzielle Erfolge zur Neu-
ordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ausgetauscht. Auf einen struktu-
rierten Verhandlungsprozess unter Beteiligung des Bundestages, der kommunalen 
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Spitzenverbände und der Wissenschaft hatte man bewusst verzichtet.14 In der Kon-
sequenz dominierten diverse, vor relevanten Kamingesprächen gestreute, formal 
nicht veröffentlichte Papiere und Modellrechnungen, die tendenziell zeigen soll-
ten, dass eigentlich alle Länder und Ländergruppierungen zufrieden sein konnten. 
Beiträge aus der Wissenschaft wurden nur am Rande berücksichtigt. 

Interessanterweise erreichte das sogenannte Scholz/Schäuble-Papier, das es for-
mal gar nicht gab, den höchsten Bekanntheitsgrad.15 Als Kernelemente galten zu-
nächst rund 9,5 Mrd. Euro des Bundes an zusätzlichen Mitteln für die Länder, vor-
nehmlich aus dem Aufkommen des Solidaritätszuschlages finanziert, die in den 
Tarif der Einkommens- und Körperschaftssteuer integriert werden sollen. Mit dem 
nach dem Abbau der kalten Progression verbleibenden Restaufkommen sollten 
auch Zinshilfen für die höchstverschuldeten Länder Saarland und Bremen mitfi-
nanziert werden. Des Weiteren war eine Entflechtung von Bund und Ländern bei 
der Aufgabenerledigung und damit eine finanzielle Entlastung der Länder von 
zentraler Bedeutung. Statt der Entlastung der Länder bzw. ihrer Kommunen um 
5 Mrd. Euro bei der Eingliederungshilfe sollte eine entsprechende Entlastung bei 
den Kosten der Unterkunft (KdU) erfolgen.16 

Das Grundmodell Scholz/Schäuble konnte sich vor allem aufgrund der mangeln-
den Unterstützung für den sogenannten Integrationsansatz nicht durchsetzen, hätte 
es doch das Volumen des Länderfinanzausgleichs erhöht und die bayerische For-
derung nach einer merklichen Belastungssenkung erschwert. 

Im Nachgang zur Diskussion dieses Papieres hatte sich jedoch auf der Zielebene 
– zusammengeführt insbesondere durch Olaf Scholz – eine Reihe von Anforderun-
gen der einzelnen Länder bzw. Ländergruppen verdichtet, die bei vollständiger 
Umsetzung auf einen breiten Konsens stießen: 

- Alle Länder sollten finanziell besser ausgestattet werden als bei Fortführung 
des bestehenden Länderfinanzausgleichs. 

- Die ostdeutschen Länder sollten weiterhin eine hinreichende finanzielle Aus-
stattung erhalten. 

- Bayern, Hessen und Baden-Württemberg sollten einen höheren Beitrag für ihre 

 
14 Vgl. Ratzmann, V.: Wo stehen wir? Wie kommen wir da wieder weg? Und was ist dabei zu beachten, in: 

Junkernheinrich, M./Lange, J. (Hg.): Die Reform der föderalen Finanzen: Wie geht es weiter?, Rehburg-
Loccum, 2015, 22.  

15 Vgl. Überlegungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, o. O., 2014. 
16 Vgl. Bösinger, R.: Auf dem Weg zur Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen, in: Junkern-

heinrich, M. u. a. (Hg.): Verhandlungen zum Finanzausgleich, a. a. O., 11–18, 13. 
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Landesaufgaben einbehalten, mithin weniger abführen. 

- Nordrhein-Westfalen sollte wieder Zahlerland werden. 

- Die westdeutschen Länder sollten etwa im Durchschnitt der alten Länder pro-
fitieren. 

- Bremen und das Saarland schließlich sollten eine Unterstützung zur Bewälti-
gung ihrer Schuldenlasten erhalten. 

Diese Überlegungen waren erneut Ausdruck eines verteilungspolitischen Diskur-
ses, der gegebenenfalls durch höhere Bundesmittel eine breite, besser eine voll-
ständige Gewinnerfront unter den Ländern realisiert. Der Bezug zu den finanzpo-
litischen Herausforderungen wurde dabei nicht mehr oder allenfalls rudimentär 
sichtbar. 

2.  Zum Verhandlungsverlauf II: die Initiative des Saarlandes 

Ein Angelpunkt im Rahmen der Auseinandersetzung war die Forderung Nord-
rhein-Westfalens, zum Geberland zu werden.17 Seit Jahren war Nordrhein-West-
falen der größte Zahler im Umsatzsteuervorwegausgleich, wurde im Länderfi-
nanzausgleich aber zum Nehmerland. Dies hätte durch die Abschaffung des 
Umsatzsteuervorwegausgleichs geändert werden können. Das aber wurde wiede-
rum von den ostdeutschen Ländern abgelehnt, die diese „originären“ Steuerein-
nahmen unbedingt behalten wollten. Zudem hätte eine Abschaffung des Vorweg-
ausgleichs zu einer deutlichen Erhöhung des Finanzausgleichvolumens – um rund 
8 Mrd. Euro – geführt, was noch höhere Zahlungen Bayerns erfordert hätte und 
der Forderung der Geberländer nach merklichen Entlastungen diametral entgegen-
stand. 

Um die sich abzeichnende politische Blockade der Verhandlungen zu verhindern, 
entwickelte das Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes – die Vor-
schläge des Bundesfinanzministeriums und Hamburgs modifizierend – ein Modell 
mit zwei Ausgleichsstufen: 

- einer Basisstufe mit föderaler Grundausstattung (in der der Umsatzsteuervor-
wegausgleich und der Länderfinanzausgleich aufgehen), 

- einer Aufbaustufe mit einem Ausgleich über allgemeine und besondere Bun-
desergänzungszuweisungen. 

 
17 Vgl. Walter-Borjans, N.: Die Reform der föderalen Finanzen: Für mehr Gerechtigkeit und Transparenz, 

in: Junkernheinrich, M./Lange, J. (Hg.): Die Reform der föderalen Finanzen: Wie geht es weiter?, a. a. O., 
151 ff. 
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Der Basisausgleich erforderte Zu- und Abschläge von der gleichmäßigen Pro-
Kopf-Verteilung der Umsatzsteuer. Die Umsetzung wäre nur mit einer Änderung 
von Art. 107 GG möglich, weshalb es die potenziellen Gegner kritisch als verfas-
sungswidrig einstuften. 

Der entscheidende politökonomische Vorteil dieses Vorschlags kann darin gese-
hen werden, dass Nordrhein-Westfalen zum Geberland wurde, die ostdeutschen 
Flächenländer ihre originären Steuereinnahmen behielten und die Zahlungen der 
Geberländer (durch die Integration des Länderfinanzausgleichs in die Basisstufe) 
entfielen. Damit wurde für die Länder ein hoher Grad an politischer „Gesichts-
wahrung“ ermöglicht. Durch die Gestaltung der Zu- und Abschläge bei der Basis-
stufe können wiederum vielfältige Verteilungs- und Lenkungsziele erreicht wer-
den. An dieser Stelle blieb der Vorschlag allerdings noch offen. 

Dies ist insofern nicht verwunderlich, als die Berücksichtigung konkreter Sonder-
bedarfe (Lösung der Altschuldenfrage, Zusammenführung von Aufgaben- und Fi-
nanzverantwortung im Sozialbereich, Remanenzkosten bei schrumpfender Bevöl-
kerung, Lösung des Gemeindefinanzproblems, besondere Finanzbedarfe west-
deutscher strukturschwacher Länder u. v. m.) zwischen den Ländern streut und 
umgehend politische Widerstände geweckt hätte. Es hätte mithin einer gründli-
chen und intensiven Vorbereitung bedurft, um die zentralen Ziele der Neuordnung 
in diesem Modell zu konkretisieren. Daran hat es aber offenbar gefehlt. Die An-
näherung an den Status quo der Finanzverteilung bei gleichzeitiger Erfüllung der 
zentralen Anliegen Bayerns und Nordrhein-Westfalens blieb als Reformagenda 
recht schmal. Rückblickend wäre aus gesamtstaatlichen Gründen für die Schluss-
phase der Beratungen in der Ministerpräsidentenkonferenz eine deutlich intensi-
vere Behandlung der inhaltlich zu lösenden Kernfragen wünschenswert gewesen. 

3.  Zum Verhandlungsverlauf III: das Ländermodell vom 03. Dezember 

2015 

Mit der Einigung der Länder zur Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzbezie-
hungen vom 03. Dezember 2015 wurde das Modell des Saarlandes aufgegriffen 
und konkretisiert. Das Ergebnis lässt sich als eine „Abschaffung des horizontalen 
Länderfinanzausgleichs und dessen Ersetzung durch einen vertikalen Umsatzsteu-
erausgleich“18 zusammenfassen. Dazu mussten bestehende Umsatzsteuer-Festbe-

 
18 So Klingen, K./Renzsch, W.: Finanzausgleich vor einer Neuregelung? Vorschlag der Ministerpräsidenten 

zu Lasten des Bundes, in: Junkernheinrich, M. u. a. (Hg.): Verhandlungen zum Finanzausgleich, a. a. O., 
148–155, 150 f. 
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träge in Umsatzsteuerpunkte umgewandelt werden. Dies wiederum sollte modifi-
ziert durch Zu- und Abschläge entsprechend der Finanzkraft erfolgen. Der Tarif 
zur Berechnung der Zu- und Abschlagsbeträge bei der Umsatzsteuerverteilung 
wurde linear gestaltet und auf 63 % festgesetzt. Die Finanzkraftunterschiede zwi-
schen den Ländern sollten in Form von zusätzlichen Umsatzsteuerpunkten im Ge-
genwert von 4,02 Mrd. Euro ausgeglichen werden. Dazu erfolgte eine Erhöhung 
des Angleichungsgrades und des Tarifs der allgemeinen Bundesergänzungszuwei-
sungen an 99,75 % des Durchschnitts zu 80 %. Auf diese Weise wurde die Bemes-
sungsgrundlage zum Vorteil finanzschwacher Länder erweitert.19 

Die kommunale Finanzkraft wurde zur Berechnung der Finanzkraft eines Landes 
zu 75 % (statt bisher 64 %) einbezogen. Der Wegfall der Sonderbedarfs-Bundes-
ergänzungszuweisungen für teilungsbedingte Sonderlasten sollte durch eine Bun-
desergänzungszuweisung für unterproportionale kommunale Finanzkraft kompen-
siert werden. Außerdem waren für das Saarland und Bremen Sanierungshilfen in 
Höhe von insgesamt 800 Mio. Euro vorgesehen. 

Neben der Besserstellung aller Länder wurde mit der Einigung auch die zentrale 
Forderung Bayerns erfüllt. Bayern trug im Jahr 2014 mehr als die Hälfte des Aus-
gleichsvolumens. Nachdem sich die Ausgaben Bayerns für den Länderfinanzaus-
gleich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt hatten, bildete eine Entlastung des 
Landes eine zentrale Vorbedingung für einen Länderkompromiss.20 Bayern würde 
dem Ländermodell folgend fast 1 Mrd. Euro weniger zahlen müssen. 

Von den Befürwortern wurde das Ländermodell als eine zukunftsfähige Neuge-
staltung des Länderfinanzausgleichs eingestuft.21 Die häufig kritisierte Verstär-
kung der Vertikalisierung sei unbegründet, da dem Bund keine politische Einfluss-
möglichkeit auf die Länder zugesprochen würde. Vielmehr stelle nicht die 
Neuordnung des Finanzausgleichs eine Gefährdung des föderalen Systems dar, 
sondern die Einführung einer Bundessteuerverwaltung, die dem Bund in einer 
Länderaufgabe entsprechende Vollzugskompetenzen einräume.22 

 
19 Ibid., 151. 
20 Vgl. Brechmann, W.: Politische Interessenlagen und Zustandekommen des MPK-Beschlusses vom 3. De-

zember 2015 – Die Perspektive Bayerns, in: Junkernheinrich, M. u. a. (Hg.): Verhandlungen zum Finanz-
ausgleich, a. a. O., 19–28, 21. 

21 Vgl. Ratzmann, V.: Entsolidarisierung? Selbstentmachtung? Vertikalisierung? Kritik ohne praktische Re-
levanz! Zur Kritik am Konzept der Länder für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs, in: Junkern-
heinrich, M. u. a. (Hg.): Verhandlungen zum Finanzausgleich, a. a. O., 51–62, 60. 

22 So ibid., 59 f. 
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4.  Zum Verhandlungsverlauf IV: Forderungen und Modellalternative des 

Bundes im Jahr 2016 

Im Sommer 2016 zirkulierte zunächst ein Papier „Forderungen des Bundes“, das 
dem Bundesministerium der Finanzen zugerechnet wurde.23 Darin wurde in kla-
rem Duktus eine deutlich vom Ländermodell vom 03. Dezember 2015 abwei-
chende Position vertreten. Im Kern wurde der Ländervorschlag abgelehnt und be-
tont, dass alle dem Bund wichtigen Aspekte „durch Modifikation des 
Ländermodells unter Erhalt seiner Verteilungseffekte möglich“ seien.“24 

In dem im Ländermodell vorgesehenen Ausgleich über die Umsatzsteuer wurden 
„schwer kalkulierbare und zudem auch unnötige verfassungsrechtliche Umset-
zungsrisiken“ gesehen (Punkt a). Der Sonderbedarf für die Forschungsförderung 
(SoBEZ Forschungsförderung) wurde bei den Empfängerländern als sachlich 
nicht begründbar eingestuft (Punkt c). Die nur anteilige Einbeziehung der Einnah-
men aus der Förderabgabe (33 %) in das Finanzausgleichssystem wurde als 
verfassungswidrig bezeichnet (Punkt d). Die Fortführung der Finanzhilfen des 
Bundes für Seehäfen (Hafenlasten) wurde aufgrund mangelnder Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes abgelehnt (Punkt e). Hinsichtlich der Entlastung der Kom-
munen um 5 Mrd. Euro ab 2018 sollte eine entsprechende Erhöhung des Umsatz-
steueranteils der Länder erfolgen, wobei die Länder die Weitergabe der Entlastung 
an ihre Kommunen sicherstellen sollten. Hier wurde allerdings einschränkend da-
rauf verwiesen, dass es in den Bundestagsfraktionen „eine starke Präferenz (gäbe), 
die Mittel ganz oder teilweise zugunsten des KdU-Anteils der Kommunen zu ver-
teilen.“25 Darüber hinaus wurden u. a. die Stärkung des Stabilitätsrates, die Regio-
nalisierung der Sozialgesetzgebung, die Einsetzung einer Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft mit dem Fokus auf die Bundesautobahnen sowie die Stärkung der 
Rechte des Bundes in der Steuerverwaltung gefordert. 

Dieses prägnante und von einigen Akteuren auf der Länderseite als brüsk formu-
liert wahrgenommene Positionspapier mündete in einen „Vorschlag zur Neurege-
lung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs“ vom 23. September 2016. Folgende 
Reformelemente kennzeichnen die Modellalternative:26 

- Der Länderfinanzausgleich i. e. S. wird entlastet, indem beim Umsatzsteuer-
vorwegausgleich die Einnahmen der Gemeinden berücksichtigt werden. 

 
23 Forderungen des Bundes (ohne Verfasser-, Orts- und Zeitangabe). 
24 Ibid., 2. 
25 Ibid., 3, Punkt 6. 
26 Vorschlag zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, v. 23.09. 2016. 
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Gleichzeitig soll eine effektive Deckelung der Finanzkraftabschöpfung bei den 
Ländern (linearer Tarif im Länderfinanzgleich) erfolgen. 

- Die neue einzuführende Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich unter-
proportionaler Finanzkraft bleibt in ihrem Volumen deutlich unter 1 Milliarde 
Euro und wird anreizkompatibel ausgestaltet. Die Finanzhilfen für Seehäfen 
sollen auslaufen und die bergrechtliche Förderabgabe voll angerechnet wer-
den. 

- Die Haushalte Bremens und des Saarlandes erhalten unter strengen Auflagen 
Sanierungshilfen von je 400 Mio. Euro, die hälftig von den Ländern mitzufi-
nanzieren sind. 

- Die Entflechtungsmittel werden in unveränderter Höhe von 2,6 Mrd. Euro, 
aber mit leicht veränderten Länderbeträgen fortgeführt. 

- Das finanzielle Gesamtvolumen der vom Bund zu finanzierenden Leistungen 
darf 8,5 Mrd. Euro nicht überschreiten. 

Auf diese Weise wollte der Bund insgesamt ein ausreichendes Maß an Transpa-
renz des Finanzausgleichssystems beibehalten und die im Ländermodell angelegte 
Abhängigkeit der ostdeutschen Länder vom Bund reduzieren. Die Kritik des Bun-
des am Ländermodell wird in Tab. 1 deutlich. 

Den Ländern sollen Abweichungsrechte in der Sozialgesetzgebung für die Art und 
den Umfang der Leistungsgewährung in der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen und in der Kinder- und Jugendhilfe zugesprochen werden. Dies soll zu 
einer Regionalisierung der Sozialgesetzgebung beitragen. 

Die Bundesauftragsverwaltung, insbesondere die Bundesautobahnen, soll refor-
miert werden. Es soll eine privatrechtliche Verkehrsinfrastrukturgesellschaft 
gegründet werden, die allerdings staatlich geregelt werden soll. Hierfür sind Er-
mächtigungen in Art. 90 GG erforderlich, durch die Regelungen für die Über-
gangsphase, wie der Übergang von Personal- und Sachmitteln, festzulegen sind. 

Der Stabilitätsrat soll „gewichtiger“ werden, indem er zusätzlich die Überwachung 
der Verpflichtungen aus den europäischen Vorgaben (Obergrenze des gesamt-
staatlichen strukturellen Finanzierungsdefizits) und die Überwachung des Bundes 
und der Länder über die Einhaltung der Schuldenbremse übernimmt. Ebenfalls 
soll der Stabilitätsrat die Auflagen für Bremen und das Saarland überwachen, die 
Voraussetzung für die weiteren Zinshilfen sind. 
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Tabelle 1: Vergleich des Ländermodells (MPK vom 03.12.2015) mit modifizier-
tem Status-quo-Modell (September 2016) 
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Quelle: Originaldokument vom 20.09.2016. 

Um Investitionen in den gesamtstaatlich bedeutsamen Bereichen zielgerichtet för-
dern zu können, soll der Bund mehr Steuerungsrechte bei Finanzhilfen erhalten. 
In Erwägung wird eine grundgesetzliche Erweiterung der Mitfinanzierungskom-
petenzen des Bundes gezogen, die in spezifischen Bereichen der kommunalen In-
frastruktur greifen würde. 

Schließlich sollten die Rechte des Bundes in der Steuerverwaltung gestärkt wer-
den. Unter anderem sind ein allgemeines fachliches Weisungsrecht, soweit nicht 
alle Länder widersprechen, und ein erweitertes Weisungsrecht zum IT-Einsatz in 
der Steuerverwaltung der Länder vorgesehen. Außerdem sollen bundeseinheitli-
che verbindliche Kriterien über die personelle Ausstattung von Betriebsprüfung 
und Steuerfahndung gelten. 

5. Zum Verhandlungsverlauf V: Einigung am 14. Oktober 2016

Am 14. Oktober 2016 kam es bei einem Treffen der Regierungschefs von Bund 
und Ländern zu einer Einigung über die Neuregelung des bundesstaatlichen Fi-
nanzausgleichssystems.27 Im Vorfeld wurde bereits kommuniziert, dass die Bun-
desregierung ein hohes Interesse an einer Einigung in dieser Legislaturperiode 

27 Beschluss der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 
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habe. Nicht zuletzt deshalb konnten sich die Länder mit ihrem Vertikalisierungs-
modell zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern voll-
ständig durchsetzen. Tab. 2 dokumentiert die quantitativen Auswirkungen und ist 
Teil des Beschlusses. Die finanzpolitischen und verfassungsrechtlichen Bedenken 
des Bundesfinanzministeriums fanden keine Berücksichtigung. Damit wird der 
Umsatzsteuervorwegausgleich abgeschafft, der Länderanteil an der Umsatzsteuer 
nach der Einwohnerzahl verteilt und die kommunale Finanzkraft zu 75 % berück-
sichtigt. Die Regelungen sollen ab 2020 unbefristet gelten, wenn nicht mindestens 
drei Länder oder der Bund nach 2030 eine Neuordnung einfordern. 

Im Gegenzug erhält der Bund neue Kompetenzen. Dazu zählen: 

- die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr, 

- der Ausbau der Online-Anwendungen der öffentlichen Verwaltung,  

- Mitfinanzierungskompetenzen im Bereich der kommunalen Bildungs-Infra-
struktur für finanzschwache Kommunen, 

- Kontrollrechte bei der Mitfinanzierung von Länderaufgaben, 

- die Stärkung der Rechte des Bundes in der Steuerverwaltung. 

Beim Unterhaltszuschuss werden die Altersgrenze und die Bezugsdauergrenze 
aufgehoben. 

Hinsichtlich dieser Maßnahmen besteht Einigkeit zwischen Bund und Ländern, 
nach der die näheren Ausgestaltungen (noch) intensiver und konstruktiver Diskus-
sion bedürfen. In einer Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg zum 
Beschluss wird betont, dass die Möglichkeiten der besseren Förderung von Inves-
titionen zu einer Aufhebung des Kooperationsverbotes zwischen Bund und Län-
dern im Bereich der Bildung führen und daher keine generelle Zustimmung des 
Landes Baden-Württemberg finden würden. Zudem lehnt Baden-Württemberg ein 
allgemeines fachliches Weisungsrecht des Bundes im Bereich der Steuerverwal-
tung ab.28 

IV. Verteilungskonsens oder auch Erfolg? 

In einem föderalen Staat ist der Konsens eine knappe Ressource, die für die Zu-
sammenarbeit zwischen Bund und Ländern von zentraler Bedeutung ist. Wenn die 

 
14. Oktober 2016 in Berlin, siehe Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Pressemitteilung 
369, v. 14.10.2016. 

28 Ibid. 
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Länder insgesamt 9,5 Mrd. Euro29 gewinnen, alle Länder besser als vor der Reform 
dastehen und mit Bayern und Nordrhein-Westfalen zwei große Länder besonders 
zufrieden sind, kann das zunächst als ein Erfolg gewertet werden. Ein zentraler 
psychologischer Vorteil dürfte zudem in der veränderten Ausgleichsquelle zu se-
hen sein. Die Verlagerung der horizontalen Verteilung in die Stufe der Umsatz-
steuerzuordnung berücksichtigt den sogenannten endowment-Effekt, wonach die 
Rückverteilung „eigener“ Einnahmen besonders streitanfällig ist.30 

Die konsensbildende Freude über diesen Vorteil hat zur Vernachlässigung weite-
rer in Wissenschaft und Praxis diskutierter zentraler Reformbedarfe geführt.31 We-
der wurden die methodisch und technisch zweifelhaften Zuordnungskriterien bei 
dem Steuern neu gefasst, noch wurde die Gemeindefinanzkraft vollständig berück-
sichtigt. Die Sonderbedarfskriterien wurden sachlogisch und quantitativ nicht im-
mer überzeugend begründet. Zwar wirkt sich die kommunale Einnahmenschwä-
che insbesondere in den ostdeutschen Ländern nun zuweisungssteigernd aus, die 
höheren Sozialausgabenlasten in einigen Ländern (z. B. in Nordrhein-Westfalen) 
blieben jedoch unberücksichtigt. Auch die Ausgabenlasten durch sich fortsetzende 
Schrumpfung fanden keine Berücksichtigung. 

Besonders unbefriedigend sind drei Aspekte: 

- Der Kompromiss verzichtet vollständig auf eine Lösungsperspektive zum Ab-
bau der hohen und zwischen den Ländern deutlich divergierenden Altschulden. 
Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase könnten langfristige Abfinanzie-
rungsmodelle mit geringen Zinsbelastungen verknüpft werden. Fiskalisch 
günstiger kann die Situation dafür kaum werden.  

- Die Länder haben, obwohl verfassungsrechtlich zuständig, die kommunalen 
Finanzprobleme nicht hinreichend berücksichtigt. Zunehmende lokale Dispa-
ritäten und Abwärtsspiralen können aufgrund der kommunalen Finanzaus-
gleichssysteme aber vielfach nicht sachgerecht bewältigt werden. Mit selek-
tiven Investitionshilfen kann man hier zwar durchaus zur Problemminderung 
beitragen, aber keine dauerhafte Lösung herbeiführen. 

 
29 In finanzausgleichspolitischen Fachkreisen wird bereits einen Tag nach dem erzielten Kompromiss auf 

die gegenzurechnenden Posten (u. a. entfallende Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen neue 
Länder und Berlin, entfallende Entflechtungsmittel) verwiesen und ein Nettoergebnis von 4,1 Mrd. Euro 
kommuniziert. 

30 So in Anlehnung an A. W. Heinemann auch Lenk, T./Glinka, P.: Interessenausgleich unter den Ländern? 
Eine finanzwissenschaftliche Bewertung des MPK-Beschlusses, in: Junkernheinrich, M. u. a. (Hg.): Ver-
handlungen zum Finanzausgleich, a. a. O., 131–146, hier 142. 

31 Vgl. in diesem Sinne u. a. ibid., 142 ff. 
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- Weder die Stärkung des Bundes in seiner Umverteilungsfunktion und die da-
mit verbundene Schwächung der horizontalen Solidarität zwischen den Län-
dern noch der aufgabenpolitische Kompetenzgewinn des Bundes ist in eine 
föderalismuspolitische Gesamtperspektive eingebunden. Dies zeigt sich bei-
spielsweise auch an der Investitionsförderung finanzschwacher Kommunen 
und der damit verbundenen Rückführung des Durchgriffsverbots bei der Mit-
finanzierung von Schulgebäuden.  

Insgesamt konnten die Maßnahmen zur Verbesserung der Aufgabenerledigung im 
Bundesstaat nur durch die vollständige Übernahme des Ländermodells durchge-
setzt werden. Hier verbinden sich zahlreiche Absichtserklärungen mit noch be-
trächtlichem Diskussions- und Konkretisierungsbedarf. Es wäre wissenschaftlich 
und politisch deshalb wünschenswert, wenn die in den kommenden Jahren zu füh-
renden Diskussionen in eine föderalismus- und finanzpolitische Gesamtperspek-
tive eingebunden würden, bis hin zur Einsetzung einer Föderalismusreform-Kom-
mission III.  
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V. Anhang 

Synoptische Darstellung der Stufen des Länderfinanzausgleichs der Bundesrepub-
lik Deutschland 1995-201532 (Euro je Einwohner in Prozent des Durchschnitts 
aller Länder):33 

- Tabelle 3: Steuern der Länder (ohne Umsatzsteuer) nach dem Aufkommen 
1995-2015 (Euro je Einwohner in Prozent des Durchschnitts aller Länder) 

- Tabelle 4: Umsatzsteuerverteilung nach jeweils geltendem Recht 1995-2015 
(Euro je Einwohner in Prozent des Durchschnitts aller Länder)  

- Tabelle 5: Finanzkraft der Gemeinden nach jeweils geltendem Recht 
1995-2015 (Euro je Einwohner in Prozent des Durchschnitts aller Länder) 

- Tabelle 6: Finanzkraft der Länder vor Finanzausgleich nach jeweils geltendem 
Recht 1995-2015 (Euro je Einwohner in Prozent des Durchschnitts aller Län-
der) 

- Tabelle 7: Finanzkraft der Länder nach Finanzausgleich i. e. S. 1995-2015 
(Euro je Einwohner in Prozent des Durchschnitts aller Länder) 

- Tabelle 8: Finanzkraft der Länder nach Finanzausgleich i. e. S. und allgemei-
nen Bundesergänzungszuweisungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-
zuweisungen für Kosten politischer Führung 1995-2015 (Euro je Einwohner 
in Prozent des Durchschnitts aller Länder) 

- Tabelle 9: Finanzkraft der Länder nach Finanzausgleich i. e. S. und allen Bun-
desergänzungszuweisungen 1995-2015 (Euro je Einwohner in Prozent des 
Durchschnitts aller Länder) 

  

 
32  2015 jeweils vorläufige Werte. 
33  Eigene Berechnungen nach Angaben des Bundesfinanzministeriums. 
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